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Nach sachgerechter Prüfung wird folgender uneingeschränkter Bestätigungsvermerk 

gem. § 33 Abs. 2 EigBetrVO Nds. i.V.m. § 322 HGB erteilt: 

 

Die gemäß § 30 EigBetrVO i.V.m. § 317 HGB durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses 

zum 31.12.2023 bei der Wirtschaftsförderung Landkreis Aurich GmbH hat zu keinen 

Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung 

entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften und vermitteln unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Geschäftsführung 

der Gesellschaft erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens- und 

Ertragslage, der Liquidität und Rentabilität ist nicht zu beanstanden.  

 

Die Wirtschaftsförderung Landkreis Aurich GmbH wird wirtschaftlich geführt.  

 

Der Prüfungsbericht enthält die folgenden Hinweise und mit Textziffern (Tz) 

gekennzeichneten Bemerkungen, auf die gesondert hingewiesen wird:  

Tz Kurzbeschreibung
Hinweis Sehr hohe Liquidität (Liquiditätsgrad > 100 %)  

 

Die Bemerkungen sollten zum Anlass genommen werden, Beanstandungen auszuräumen 

bzw. Vorkehrungen gegen Wiederholungen von fehlerhaftem Verwaltungshandeln zu 

treffen. Mit dieser Prüfungsbestätigung ist die Erwartung verbunden, dass die 

notwendigen Korrekturen und Ergänzungen mit den künftigen Abschlüssen 

vorgenommen werden. 

 

 

 

 

Aurich, den 06.09.2024 

 

Rechnungsprüfungsamt 

des Landkreises Aurich 

 

 

 

 

-Wiltfang- 

Dipl.-Kaufmann (FH), MP 


